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Aufgrund des § 5 Abs. 6, des § 6 
Abs. 5, des § 9 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4,
jeweils in Verbindung mit § 23 des Hessi-
schen Gesetzes über Betreuungs- und
Pflegeleistungen vom 7. März 2012
(GVBl. S. 34), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19. Dezember 2016 (GVBl. 
S. 322), verordnet der Minister für Sozia-
les und Integration, hinsichtlich der §§ 12
bis 22 und 40 bis 53 im Einvernehmen mit
dem Minister für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr und Landesentwicklung:
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Einrichtungen

§ 1

Persönliche Anforderungen
an Leitungskräfte

(1) Leitungskräfte müssen Gewähr da-
für bieten, dass die Einrichtung entspre-
chend den Interessen und Bedürfnissen
ihrer Bewohnerinnen und Bewohner
sachgerecht und wirtschaftlich geleitet
wird. 

(2) Leitungskraft kann nicht sein, wer
unzuverlässig ist. Unzuverlässig sind Per-
sonen,

1. die rechtskräftig verurteilt worden sind
wegen

a) eines Verbrechens,

b) einer sonstigen vorsätzlichen Straf-
tat zu einer Freiheitsstrafe von min-
destens einem Jahr oder

2. bei denen sonstige Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass sie den
Schutz der Bewohnerinnen und Be-
wohner und ihrer Rechtsgüter nicht
hinreichend sicherstellen. 

Unzuverlässig sind in der Regel Personen,

1. die außer in den Fällen des Satz 2 Nr. 1
rechtskräftig verurteilt worden sind

a) wegen einer Straftat gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung, das Le-
ben, die körperliche Unversehrt-
heit, die persönliche Freiheit, we-
gen Diebstahls, Unterschlagung,
Raub, Erpressung, Hehlerei, Be-
trugs, Untreue, Urkundenfäl-
schung, einer Insolvenzstraftat oder
einer gemeingefährlichen Straftat
zu einer Freiheitsstrafe oder einer
Jugendstrafe von mehr als drei Mo-
naten oder zu einer Geldstrafe von
mehr als 90 Tagessätzen,

b) innerhalb der letzten fünf Jahre we-
gen einer Straftat nach den §§ 29
bis 30 des Betäubungsmittelgeset-
zes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. März 1994 (BGBl. I 
S. 358), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 16. Juni 2017 (BGBl. I
S. 1670), oder

2. gegen die wegen einer Ordnungswid-
rigkeit nach § 20 des Hessischen Ge-
setzes über Betreuungs- und Pflege-
leistungen oder einer vergleichbaren
Rechtsvorschrift eines anderen Bun-
deslandes innerhalb der letzten fünf
Jahre mehr als zweimal eine Geldbuße
rechtskräftig festgesetzt worden ist.

Die Einrichtungsbetreiberin oder der Ein-
richtungsbetreiber hat sich zur Prüfung
der Zuverlässigkeit vor einer Einstellung
sowie bei begründeten Zweifeln an der
Zuverlässigkeit während des Beschäfti-
gungsverhältnisses ein Führungszeugnis
vorlegen zu lassen.

§ 2

Einrichtungsleitung

Die Leitung einer Einrichtung nach § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Geset-
zes über Betreuungs- und Pflegeleistun-
gen umfasst insbesondere die verantwort-
liche Wahrnehmung der Personalführung,
die Organisation und Koordination über-
geordneter Betriebsabläufe, die Kontrolle
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
sowie die Verfügbarkeit als Ansprech-
partner für die Bewohnerinnen und Be-
wohner. Zur Leitung einer Einrichtung ist
fachlich geeignet, wer

1. mindestens eine regelhaft auf drei Jah-
re angelegte Ausbildung in einem
staatlich anerkannten Beruf oder ein
Studium abgeschlossen hat, die oder
das fachlich dazu befähigt, eine statio-
näre Einrichtung zu leiten, insbeson-
dere Berufsausbildungen und Studien-
gänge des Sozial- und Gesundheitswe-
sens, des kaufmännischen Bereichs
oder der öffentlichen Verwaltung, und
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2. durch eine mindestens zweijährige
hauptberufliche Tätigkeit in einer sta-
tionären Einrichtung nach § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Gesetzes
über Betreuungs- und Pflegeleistun-
gen oder in einer vergleichbaren Ein-
richtung die weiteren für die Leitung
der Einrichtung erforderlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten erworben hat. 

§ 3

Pflegedienstleitung

Die Pflegedienstleitung hat dafür Sor-
ge zu tragen, dass die Betreuungs- und
Pflegeleistungen in einer Einrichtung
nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Hessi-
schen Gesetzes über Betreuungs- und
Pflegeleistungen in angemessener Quali-
tät entsprechend dem allgemein aner-
kannten Stand pflegerisch-medizinischer
Erkenntnisse erbracht werden. Dies um-
fasst insbesondere die Umsetzung des
Pflegekonzeptes, die Planung, Durchfüh-
rung und Evaluation der Pflege im Kon-
text zu einer sachgerechten Pflegedoku-
mentation, die Dienstplangestaltung, die
Personalführung sowie die Verfügbarkeit
als Ansprechpartner für die Bewohnerin-
nen und Bewohner. Zur Pflegedienstlei-
tung ist fachlich geeignet, wer die Anfor-
derungen des § 71 Abs. 3 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch erfüllt.

§ 4

Teilung von Führungsfunktionen, 
Ausübung mehrerer Führungsfunktionen

(1) Wird die Einrichtungsleitung nach
§ 2 Satz 1 von mehreren Personen ausge-
übt, müssen die Verantwortungsbereiche
eindeutig voneinander abgegrenzt sein. 

(2) Wenn mehrere Einrichtungen nach
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Ge-
setzes über Betreuungs- und Pflegeleis-
tungen von einer Person geleitet werden
sollen, bedarf dies der Zustimmung der
zuständigen Behörde. Die Zustimmung
soll in der Regel für die Leitung von
höchstens zwei Einrichtungen erteilt wer-
den. Satz 1 und 2 gelten entsprechend für
die Pflegedienstleitung nach § 3 Satz 1
und 2.

(3) Die Wahrnehmung der Aufgaben
der Einrichtungsleitung nach § 2 Satz 1
und der Pflegedienstleitung nach § 3 Satz 1
und 2 durch eine Person bedarf bei Ein-
richtungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Buchst. c und d des Hessischen Gesetzes
über Betreuungs- und Pflegeleistungen
der Zustimmung der zuständigen Behör-
de.

§ 5

Beschäftigte

(1) In Einrichtungen nach § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Gesetzes über
Betreuungs- und Pflegeleistungen kann
nicht Beschäftigte oder Beschäftigter sein,
wer unzuverlässig ist. § 1 Abs. 2 Satz 2 bis
4 gilt entsprechend mit der Maßgabe,
dass die Straftat nach § 1 Abs. 2 Satz 2 

Nr. 1 oder Satz 3 Nr. 1 eine fehlende per-
sönliche Eignung für die ausgeübte Funk-
tion und Tätigkeit begründet. Beschäftig-
te sind alle in einem Arbeitsverhältnis mit
dem Einrichtungsbetreiber oder der Ein-
richtungsbetreiberin stehenden Personen.

(2) Als Fachkraft ist fachlich geeignet,
wer mindestens eine regelhaft auf drei
Jahre angelegte Ausbildung in einem
staatlich anerkannten Beruf oder ein Stu-
dium abgeschlossen hat, die oder das zur
selbstständigen Wahrnehmung der von
ihr ausgeübten Funktion und Tätigkeit
befähigt.

(3) Als qualifizierte Hilfskraft ist fach-
lich geeignet, wer eine Ausbildung zur
staatlich anerkannten Altenpflegehelferin
oder zum staatlich anerkannten Alten-
pflegehelfer, zur staatlich anerkannten
Krankenpflegehelferin oder zum staatlich
anerkannten Krankenpflegehelfer abge-
schlossen hat oder eine andere abge-
schlossene landesrechtlich geregelte As-
sistenz- oder Helferausbildung in der
Pflege von mindestens einjähriger Dauer
oder eine hiermit vergleichbare berufli-
che Qualifikation nachweisen kann.

(4) Als Ausbildung nach Abs. 2 und 3
gelten insbesondere die in Anlage 1 und
2 angeführten Qualifikationen für die dort
genannten Funktionsbereiche.

§ 6

Sonstige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

(1) Als sonstige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Einrichtungen nach § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Geset-
zes über Betreuungs- und Pflegeleistun-
gen gelten Personen, die

1. als Leiharbeitskräfte oder

2. aufgrund besonderer Verträge, insbe-
sondere als Auszubildende, Freiwillige
nach dem Bundesfreiwilligendienstge-
setz vom 28. April 2011 (BGBl. I 
S. 687), geändert durch Gesetz vom 
20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), Ab-
leistende eines Freiwilligen Sozialen
Jahres oder Praktikantinnen oder
Praktikanten 

in der Einrichtung tätig sind.

(2) § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 gelten ent-
sprechend. Soweit die sonstigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter funktional und
in eigener Verantwortung Tätigkeiten ei-
ner Fachkraft oder einer qualifizierten
Hilfskraft ausüben, müssen sie die hierfür
erforderliche fachliche Eignung besitzen. 

(3) Die Anzahl der Leiharbeitskräfte
soll im Verhältnis zur Anzahl der Beschäf-
tigten möglichst gering gehalten werden.
Die Einrichtungsbetreiberinnen und Ein-
richtungsbetreiber haben Sorge dafür zu
tragen, dass die Leiharbeitskräfte zu Be-
ginn ihrer Tätigkeit die für eine angemes-
sene Betreuungs- und Pflegequalität im
Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 des Hes-
sischen Gesetzes über Betreuungs- und
Pflegeleistungen erforderlichen Informa-
tionen erhalten.

Anlagen 1 – 2
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§ 7

Betreuende und pflegerische
Tätigkeiten

(1) Betreuende und pflegerische Tätig-
keiten dürfen nur durch Fachkräfte und
unter angemessener Beteiligung von
Fachkräften durch Hilfskräfte und qualifi-
zierte Hilfskräfte ausgeübt werden. Aus-
schließlich von Fachkräften auszuübende
Tätigkeiten sind

1. die Erhebung des Betreuungs- und
Pflegebedarfs,

2. die Festlegung von Zielen und Maß-
nahmen in Betreuungs- und Pflegepro-
zessen sowie deren Evaluation,

3. die Beratung der Bewohnerinnen und
Bewohner über Maßnahmen zur Si-
cherung der gesundheitlichen und
psychosozialen Versorgung,

4. die Überwachung der Erforderlichkeit
und Angemessenheit freiheitsentzie-
hender Maßnahmen,

5. die fachliche Anleitung und Beaufsich-
tigung von Hilfskräften, qualifizierten
Hilfskräften und sonstigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die nicht
funktional die Tätigkeit einer Fach-
kraft ausüben.

Regelungen in den Vorschriften des Elf-
ten und Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch oder darauf beruhender Verträge
und Vereinbarungen bleiben davon unbe-
rührt.

(2) In Einrichtungen nach § 2 Abs.1
Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Gesetzes über
Betreuungs- und Pflegeleistungen mit bis
zu 20 nicht pflegebedürftigen und bis zu
vier pflegebedürftigen Bewohnerinnen
und Bewohnern ist mindestens eine Voll-
zeitstelle mit Fachkräften zu besetzen.
Wird die in Satz 1 genannte Zahl der
nicht pflegebedürftigen oder der pflege-
bedürften Bewohnerinnen und Bewohner
überschritten, ist mindestens die Hälfte
der Stellenanteile des Betreuungs- und
Pflegepersonals durch Fachkräfte zu be-
setzen (Fachkraftquote). Zusätzliches Be-
treuungspersonal nach § 85 Abs. 8 Satz 1
Nr. 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
bleibt bei der Berechnung der Fachkraft-
quote unberücksichtigt.

(3) In Einrichtungen mit pflegebedürf-
tigen oder besonders betreuungsbedürfti-
gen Bewohnerinnen oder Bewohnern
muss auch bei Nachtwachen mindestens
eine Fachkraft ständig anwesend sein. In
den übrigen Betreuungseinrichtungen ist
durch geeignete organisatorische Vorkeh-
rungen sicherzustellen, dass nachts in an-
gemessener Zeit eine Fachkraft im Be-
darfsfall zur Verfügung steht.

(4) Mit Zustimmung der zuständigen
Behörde kann von den Anforderungen
der Abs. 1 bis 3 abgewichen werden,
wenn die niedrigeren Anforderungen für
eine fachgerechte Betreuung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner ausreichend
sind.

§ 8

Fort- und Weiterbildungen

Die Einrichtungsbetreiberin oder der
Einrichtungsbetreiber ist verpflichtet, Ge-
legenheit zur Teilnahme an Veranstaltun-
gen berufsbegleitender Fort- und Weiter-
bildung hinsichtlich der in Anlage 3 auf-
geführten Funktions- und Tätigkeitsfelder
zu geben.

Zweiter Abschnitt

Ambulante Betreuungs- und 
Pflegedienste

§ 9

Anforderungen an ambulante
Betreuungs- und Pflegedienste

§ 1 Abs. 2, die §§ 2, 3 und 4 Abs. 1, die
§§ 5, 6 und 7 Abs. 1 sowie § 8 gelten ent-
sprechend für ambulante Betreuungs-
und Pflegedienste nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 des Hessischen Gesetzes über Be-
treuungs- und Pflegeleistungen. 

ZWEITER TEIL

RÄUMLICHE ANFORDERUNGEN

§ 10

Anwendungsbereich

Die §§ 11 bis 18 gelten für Einrichtun-
gen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c
und d des Hessischen Gesetzes über Be-
treuungs- und Pflegeleistungen, die in
der Regel mindestens sechs Personen auf-
nehmen.

§ 11

Allgemeine bauliche Anforderungen

(1) Standort, Grundriss und Gebäude-
ausstattung von Einrichtungen und ihren
Anlagen müssen sich an der Sicherstel-
lung der angemessenen Wohnqualität im
Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 6 des Hessischen
Gesetzes über Betreuungs- und Pflege-
leistungen ausrichten. 

(2) Die Einrichtungen und ihre Anlagen
müssen barrierefrei nach DIN 18040-2,
Barrierefreies Bauen – Planungsgrundla-
gen – Teil 2: Wohnungen, Ausgabe 2011,
ausgestattet sein.

(3) Die Einrichtungen sollen über aus-
reichend große und geschützte gemein-
schaftliche Außenbereiche (Garten, Ter-
rassen, Gemeinschaftsbalkone) verfügen.
Geschlossene Wohnbereiche müssen über
einen direkt von diesem Bereich aus zu-
gänglichen gemeinschaftlichen Außenbe-
reich verfügen.

(4) Das Raumklima, die Belichtung und
die Beleuchtung einer Einrichtung sind
an den Bedürfnissen der Bewohnerinnen
und Bewohner auszurichten.

(5) Die Einrichtungen müssen über
ausreichend Besuchertoiletten verfügen;

Anlage 3
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davon muss mindestens eine barrierefrei
und für Rollstuhlfahrer uneingeschränkt
entsprechend DIN 18040-2, Barrierefreies
Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2:
Wohnungen, Ausgabe 2011, nutzbar sein.
Im Notfall müssen die Türen von außen
zu öffnen sein.

§ 12

Wohnplätze

(1) Ein Wohnplatz in einer Einrichtung
muss aus mindestens einem Wohn-Schlaf-
Raum und einem Sanitärbereich beste-
hen. Es muss die Möglichkeit bestehen,
den Wohnplatz mit privaten Gegenstän-
den auszustatten.

(2) Es sollen Wohnplätze für jeweils ei-
ne Person vorgehalten werden. Ein Teil
der Wohnplätze nach Satz 1 kann so ge-
staltet werden, dass zwei Wohnplätze zu
einer Nutzungseinheit für zwei Personen
zusammengeschlossen werden können.
Die zuständige Behörde kann abwei-
chend von Satz 1 Wohnplätze für jeweils
zwei Personen genehmigen.

(3) Die Wohnplätze müssen unmittel-
bar von einem Flur oder einem allgemein
zugänglichen (gruppenbezogenen) Ge-
meinschaftsraum erreichbar sein und dür-
fen nicht als Durchgang dienen.

(4) Die Türen zu den Wohnplätzen
müssen abschließbar und im Notfall von
außen zu öffnen sein.

(5) Innerhalb der Wohnplätze muss die
Raumtemperatur individuell regulierbar
sein.

(6) Jeder Wohnplatz muss über eine
nicht störende Nachtbeleuchtung verfü-
gen, die zum Zweck der nächtlichen Be-
treuung und Pflege angeschaltet werden
kann.

(7) Wohnplätze im Kellergeschoss sind
unzulässig.

§ 13

Wohn-Schlaf-Raum

(1) Ein Wohn-Schlaf-Raum muss min-
destens eine Wohnfläche von 14 Quadrat-
metern umfassen. Die lichte Raumbreite
soll mindestens 3,2 Meter betragen. In
den Fällen des § 12 Abs. 2 Satz 3 muss
der Wohn-Schlaf-Raum mindestens eine
Wohnfläche von 24 Quadratmetern um-
fassen.

(2) Für die Berechnung der Wohnflä-
che des Wohn-Schlaf-Raums gelten § 1
Abs. 2, § 2 Abs. 1 Satz 1 und die §§ 3 und
4 Nr. 1 und 2 der Wohnflächenverord-
nung vom 25. November 2003 (BGBl. I 
S. 2346) entsprechend. Abweichend von
Satz 1 werden Vorräume bei der Berech-
nung der Wohnfläche nicht berücksich-
tigt. Ein Vorraum umfasst die Fläche zwi-
schen der Tür zum Wohnplatz und dem
Wohn-Schlaf-Raum.

(3) Für jedes Bett muss ein Anschluss
für eine Leselampe vorhanden sein.

(4) In Hospizen muss in jedem Wohn-
Schlaf-Raum ausreichend Platz für die

Übernachtung einer Vertrauensperson
vorhanden sein.

§ 14

Sanitärbereich

(1) Der Sanitärbereich muss mit
Waschtisch, Dusche oder Badewanne und
WC (sanitäre Anlagen) ausgestattet sein.
Ausreichender Sichtschutz ist zu gewähr-
leisten. § 11 Abs. 5 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(2) Bei Badewannen-, Dusch- und
Waschtischarmaturen ist ein Verbrü-
hungsschutz erforderlich. Die sanitären
Anlagen müssen über Haltegriffe verfü-
gen.

§ 15

Gemeinschaftsräume

(1) Der Gestaltung der Gemeinschafts-
räume in einer Einrichtung muss eine
fachliche Konzeption zu Grunde liegen,
die sich daran ausrichtet, eine Teilhabe
am gemeinschaftlichen Leben zu ermögli-
chen. Besteht eine stationäre Einrichtung
aus mehreren Gebäuden, muss in jedem
Gebäude mindestens ein Gemeinschafts-
raum vorhanden sein. Jeder Wohngruppe
oder jedem Wohnbereich ist ein eigener
Gemeinschaftsraum in räumlicher Nähe
zu den Wohnplätzen der Bewohnerinnen
und Bewohner zuzuordnen. Er muss so
angelegt sein, dass alle Bewohnerinnen
und Bewohner einer Wohngruppe oder
eines Wohnbereichs an Veranstaltungen
und Zusammenkünften teilnehmen kön-
nen.

(2) Die Gesamtfläche der Gemein-
schaftsräume muss mindestens 2,5 Qua-
dratmeter je Bewohnerin und je Bewoh-
ner, mindestens jedoch 20 Quadratmeter
betragen. Dabei kann die Fläche von
Speiseräumen, in Ausnahmefällen auch
von anderen Räumen und Fluren, insbe-
sondere von Wohnfluren, angerechnet
werden. Die Flächen von Loggien, Balko-
nen und Treppen sowie sonstige Ver-
kehrsflächen sind nicht anrechenbar.

§ 16

Funktions-, Wirtschafts- und
Dienstleistungsräume

(1) Eine Einrichtung muss entspre-
chend ihrer Größe über ausreichend
Funktionsräume, Wirtschaftsräume und
Dienstleistungsräume verfügen.

(2) In einer Einrichtung muss die nach
der jeweiligen fachlichen Konzeption er-
forderliche Anzahl und Größe von Thera-
pieräumen, mindestens jedoch ein mit ei-
nem Waschbecken ausgestatteter Thera-
pieraum vorhanden sein. Räume können
als Gemeinschafts- und Therapieraum
eingerichtet werden, wenn beide Nutzun-
gen im angemessenen Umfang ausgeübt
werden können.

(3) In den Fällen des § 12 Abs. 2 Satz 3
ist ein zusätzlicher Wohnplatz für eine
Person zur vorübergehenden Nutzung
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durch eine Bewohnerin oder einen Be-
wohner vorzuhalten.

(4) Ein Abschiedsraum soll vorgehalten
werden in Einrichtungen, die Wohnplätze
für jeweils mehr als eine Bewohnerin oder
einen Bewohner vorhalten.

(5) Es ist ein Pflegebad zur Durchfüh-
rung medizinisch-therapeutischer Maß-
nahmen und zur sonstigen Benutzung
durch die Bewohnerinnen und Bewohner
zur Verfügung zu stellen, das uneinge-
schränkt mit dem Rollstuhl nutzbar und
mit einem Sichtschutz ausgestattet ist. Die
Badewannen sind an den Längsseiten
und an einer Stirnseite freistehend aufzu-
stellen. Die Vorschriften der DIN 18040-2,
Barrierefreies Bauen – Planungsgrundla-
gen – Teil 2: Wohnungen, Ausgabe 2011,
sind entsprechend anzuwenden.

(6) In Einrichtungen mit einem
Schwerpunkt auf der pflegerischen Ver-
sorgung müssen Lagerräume und Fäka-
lienspülräume in jedem Stockwerk vor-
handen sein.

§ 17

Rufanlagen, Telekommunikationsan-
schluss

(1) Wohn-Schlaf-Räume, Sanitärräume,
Therapieräume und Gemeinschaftsräu-
me, die von pflegebedürftigen Menschen
im Sinne des § 14 des Elften Buches Sozi-
algesetzbuch benutzt werden, müssen mit
einer technischen Anlage, mit der Perso-
nen herbeigerufen werden können (Ruf-
anlage), ausgerüstet sein, die in den
Wohn-Schlaf-Räumen von jedem Bett aus
bedienbar sein muss.

(2) Jeder Wohnplatz soll über einen
Telekommunikationsanschluss, der die
Nutzung von Rundfunk, Fernsehen, Tele-
fon und Internet ermöglicht, verfügen.

§ 18

Elektrische Geräte

(1) Die Elektrogeräte der Bewohnerin-
nen und Bewohner müssen ein allgemein
anerkanntes Prüfzeichen für Prüfsicher-
heit haben und mängelfrei sein. Eine
Ausstattung mit eigenen Heiz- und Koch-
geräten sowie sonstigen Geräten, die eine
Brandgefahr darstellen können, ist nur
zulässig, wenn die Bewohnerin oder der
Bewohner zu einer funktionsgerechten
Bedienung in der Lage ist.

(2) Elektrische Geräte in Küchenzeilen
und Kochherde, die von Bewohnerinnen
und Bewohnern genutzt werden, müssen
über eine Abschaltautomatik oder Hitze-
wache verfügen.

§ 19

Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen

(1) Für Einrichtungen der Tages- und
Nachtpflege nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Buchst. a und b des Hessischen Gesetzes
über Betreuungs- und Pflegeleistungen
gelten § 11 Abs. 1 bis 4, § 12 Abs. 7, § 14
Abs. 2, § 16 Abs. 1, 2 und 6 und § 17 ent-
sprechend.

(2) In Einrichtungen nach Abs. 1 muss
ein Gemeinschaftsbereich, bestehend aus
mindestens einer Wohnküche mit Essbe-
reich, einem Wohnzimmer, einem Ruhe-
raum, einem Badezimmer und einer Toi-
lette, vorhanden sein. Die Fläche des Ge-
meinschaftsbereichs, ausgenommen die
Toiletten, soll mindestens 12,5 Quadrat-
meter je Nutzerin oder Nutzer der Ein-
richtung betragen.

(3) Die Ausgestaltung und Ausstattung
der Wohnküche muss eine Teilnahme der
Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung
an hauswirtschaftlichen Aktivitäten er-
möglichen.

(4) In Ruheräumen

1. müssen mindestens für die Hälfte der
Tagespflegeplätze Ruhemöglichkeiten
wie Liegesessel und bei Bedarf Pflege-
betten und

2. muss für jeden Nachtpflegeplatz ein
Pflegebett

vorhanden sein. Es muss ein freier Zu-
gang zu den Ruhemöglichkeiten gewähr-
leistet sein. Ruheräume dürfen keine
Durchgangszimmer sein.

(5) Das Badezimmer muss mit Bade-
wanne oder Dusche, Waschtisch und WC
ausgestattet sein. Es muss barrierefrei
und für Rollstuhlfahrer uneingeschränkt
entsprechend DIN 18040-2, Barrierefreies
Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2:
Wohnungen, Ausgabe 2011, nutzbar sein.

(6) Toiletten im Gemeinschaftsbereich
müssen mit mindestens einem Waschtisch
und einem WC ausgestattet sein. Es muss
mindestens ein WC je acht Einrichtungs-
plätze vorhanden sein. § 11 Abs. 5 Satz 2
gilt entsprechend. Mindestens eine Toilet-
te muss barrierefrei und für Rollstuhl-
fahrer uneingeschränkt entsprechend 
DIN 18040-2, Barrierefreies Bauen – Pla-
nungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen,
Ausgabe 2011, nutzbar sein.

(7) Für Besuchertoiletten gilt § 11 
Abs. 5 entsprechend. Besuchertoiletten
sind entbehrlich, wenn eine Mitbenut-
zung der Toiletten nach Abs. 6 in zumut-
barer Weise möglich ist.

(8) Für die Nutzerinnen und Nutzer
der Einrichtung muss die Möglichkeit be-
stehen, ihre Garderobe und Wertsachen
sicher zu verschließen.

§ 20

Einrichtungen der Tages- 
und Nachtbetreuung

Für Einrichtungen der Tages- und
Nachtbetreuung nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 Buchst. a und b des Hessischen Ge-
setzes über Betreuungs- und Pflegeleis-
tungen gelten § 11 Abs. 1 bis 4, § 12 
Abs. 7, § 14 Abs. 2, § 16 Abs. 1, 2 und 6
und die §§ 17 und 19 Abs. 2 bis 8 entspre-
chend. Weitergehende Anforderungen,
die sich aus dem Elften und Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch und darauf beru-
henden Verträgen und Vereinbarungen
ergeben, bleiben unberührt.
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§ 21

Einrichtungen der Behindertenhilfe

In Einrichtungen nach § 2 Abs. 3 des
Hessischen Gesetzes über Betreuungs-
und Pflegeleistungen sind die besonderen
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Be-
wohner, die sich insbesondere aus Art
und Schwere der Behinderungen erge-
ben, zu berücksichtigen. Von den räumli-
chen Anforderungen der §§ 11 bis 16
kann insoweit abgewichen werden.

DRITTER TEIL

MITWIRKUNGSRECHTE

§ 22

Aufgaben des Einrichtungsbeirates

(1) Aufgabe des Einrichtungsbeirates
ist es insbesondere,

1. auf die Durchführung dem Wohl der
Bewohnerinnen und Bewohner die-
nender Maßnahmen, insbesondere sol-
cher zur Förderung der Qualität im Be-
reich der Betreuung oder des Woh-
nens, bei der Einrichtungsleitung oder
der Einrichtungsbetreiberin oder dem
Einrichtungsbetreiber hinzuwirken,

2. Anregungen und Beschwerden von
Bewohnerinnen und Bewohnern ent-
gegenzunehmen und gegenüber der
Einrichtungsleitung oder der Einrich-
tungsbetreiberin oder dem Einrich-
tungsbetreiber auf eine Lösung hinzu-
wirken,

3. neue Bewohnerinnen und Bewohner
dabei zu unterstützen, sich in der Ein-
richtung einzuleben,

4. gegebenenfalls eine Stellungnahme
zum Prüfbericht der Betreuungs- und
Pflegeaufsicht nach § 17 des Hessi-
schen Gesetzes über Betreuungs- und
Pflegeleistungen abzugeben,

5. nach § 27 Abs. 1 Satz 1 einen Wahl-
ausschuss zu bestellen,

6. nach § 35 eine Bewohnerversammlung
durchzuführen und einen Tätigkeits-
bericht zu erstellen.

(2) Der Einrichtungsbeirat wirkt mit
bei

1. allgemeinen Fragen betreffend die Un-
terkunft, die Betreuung, die Verpfle-
gung und die Teilhabe,

2. Planung und Durchführung von Ver-
anstaltungen sowie der Alltags- und
Freizeitgestaltung,

3. Aufstellung oder Änderung der Mus-
terverträge für Bewohnerinnen und
Bewohner sowie der Einrichtungsord-
nung,

4. Änderung der Entgelte der Einrich-
tung, insbesondere bei den Vorberei-
tungen zu den Vereinbarungen nach 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Wohn- 
und Betreuungsvertragsgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2319), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 23. De-
zember 2016 (BGBl. I S. 3234),

5. Erweiterung oder Einschränkung des
Einrichtungsbetriebes oder Zusam-
menschluss mit anderen Einrichtun-
gen,

6. Änderung der Art und des Zwecks der
Einrichtung oder ihrer Teile,

7. umfassenden baulichen Veränderun-
gen oder Instandsetzungsmaßnahmen
der Einrichtung.

§ 23

Aufgaben der Einrichtungsbetreiberin
oder des Einrichtungsbetreibers und der

Einrichtungsleitung

(1) Die Einrichtungsbetreiberinnen
und Einrichtungsbetreiber haben die Be-
wohnerinnen und Bewohner über ihre
Mitwirkungsrechte nach § 5 Abs. 1 des
Hessischen Gesetzes über Betreuungs-
und Pflegeleistungen und den §§ 25 bis
29 aufzuklären und auf die Bildung eines
Einrichtungsbeirates hinzuwirken.

(2) Die Einrichtungsbetreiberinnen
und Einrichtungsbetreiber haben den
Mitgliedern von Einrichtungsbeiräten den
Inhalt des Hessischen Gesetzes über Be-
treuungs- und Pflegeleistungen und die-
ser Verordnung zu vermitteln, soweit dies
für die Wahrnehmung von deren Aufga-
ben erforderlich ist.

(3) Die Einrichtungsbetreiberin oder
der Einrichtungsbetreiber hat die Vorbe-
reitung und Durchführung der Wahl des
Einrichtungsbeirates in dem erforderli-
chen Maße personell und sächlich zu un-
terstützen und die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und die ihm zur Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderlichen Hil-
fen und Mittel zu gewähren.

(4) Die Einrichtungsbetreiberin oder
der Einrichtungsbetreiber hat die zustän-
dige Behörde innerhalb von vier Wochen
nach Ablauf der Anfechtungsfrist nach 
§ 29 Abs. 1 Satz 2 über die Bildung eines
Einrichtungsbeirates, dessen Mitglieder
und dessen Vorsitzende oder Vorsitzen-
den zu unterrichten. Gibt es in einer Ein-
richtung länger als zwei Monate keinen
Einrichtungsbeirat, hat die Einrichtungs-
betreiberin oder der Einrichtungsbetrei-
ber dies der zuständigen Behörde unver-
züglich unter Angabe der Gründe mitzu-
teilen.

(5) Die Einrichtungsbetreiberin oder
der Einrichtungsbetreiber und die Ein-
richtungsleitung sind verpflichtet, dem
Einrichtungsbeirat rechtzeitig die zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach 
§ 22 erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen und Auskünfte zu erteilen. Die Anre-
gungen und Stellungnahmen des Einrich-
tungsbeirates sind in die Planungen und
Entscheidungen zum Betrieb der Einrich-
tung einzubeziehen. Angelegenheiten
nach § 22 Abs. 2 sind erforderlichenfalls
mit dem Einrichtungsbeirat mit dem Ziel
einer Verständigung zu erörtern.

(6) Anregungen oder Beschwerden des
Einrichtungsbeirates sind von der Einrich-
tungsleitung oder der Einrichtungsbetrei-
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berin oder dem Einrichtungsbetreiber in
angemessener Zeit, spätestens vor Ablauf
von sechs Wochen nach Zugang, zu be-
antworten. Wenn dem Anliegen des Ein-
richtungsbeirates nicht gefolgt wird, ist
dies in der Antwort zu begründen.

§ 24

Zahl der Mitglieder des
Einrichtungsbeirates

Der Einrichtungsbeirat besteht in Ein-
richtungen, die in der Regel

1. bis zu 50 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner aufnehmen, aus drei Mitgliedern,

2. über 50 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner aufnehmen, aus fünf Mitgliedern.

In Einrichtungen, die in der Regel bis zu
20 Bewohnerinnen und Bewohner auf-
nehmen, kann der Einrichtungsbeirat auf
Vorschlag der Einrichtungsbetreiberin
oder des Einrichtungsbetreibers aus ei-
nem Mitglied (Einrichtungssprecherin
oder Einrichtungssprecher) bestehen,
wenn mindestens 60 Prozent der Bewoh-
nerinnen und Bewohner dem zustimmen.
Die zuständige Behörde kann im Einzel-
fall eine nach Satz 1 abweichende Mit-
gliederanzahl bestimmen, wenn dadurch
die Bildung eines funktionsfähigen Ein-
richtungsbeirates ermöglicht wird.

§ 25

Wahlgrundsätze

Der Einrichtungsbeirat wird in gehei-
mer und unmittelbarer Wahl gewählt.

§ 26

Wahlberechtigung, Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt sind Personen, die
am Wahltag in der Einrichtung wohnen.

(2) Wählbar sind

1. die in § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Hes-
sischen Gesetzes über Betreuungs-
und Pflegeleistungen genannten Per-
sonen und

2. als weitere ehrenamtlich tätige externe
Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2
des Hessischen Gesetzes über Betreu-
ungs- und Pflegeleistungen Angehöri-
ge und Vertrauenspersonen der Be-
wohnerinnen und Bewohner und Mit-
glieder von örtlichen Organisationen
für Menschen mit Behinderung,

die nach Satz 2 vorgeschlagen werden.
Jede wahlberechtigte Person, ihre Ange-
hörigen und die zuständige Behörde kön-
nen eine Person mit deren Zustimmung
vorschlagen.

(3) Nicht wählbar ist, wer

1. bei der Einrichtungsbetreiberin oder
dem Einrichtungsbetreiber, einem Kos-
tenträger oder der zuständigen Behör-
de gegen Entgelt beschäftigt ist, wenn
sie oder er hierdurch einem potentiel-
len Interessenkonflikt ausgesetzt wäre,

2. als Mitglied des Vorstandes, des Auf-
sichtsrates oder eines gleichartigen Or-
gans des Trägers tätig ist oder

3. bei einer anderen Einrichtungsbetrei-
berin oder einem anderen Einrich-
tungsbetreiber oder einem Verband
von Einrichtungsträgern eine Lei-
tungsfunktion innehat.

§ 27

Vorbereitung und Durchführung
der Wahl

(1) Der Einrichtungsbeirat bestellt spä-
testens acht Wochen vor Ablauf seiner
Amtszeit drei Wahlberechtigte mit deren
Zustimmung als Wahlausschuss und eine
oder einen von ihnen als Vorsitzende oder
Vorsitzenden. § 24 Satz 3 gilt entspre-
chend. Besteht kein Einrichtungsbeirat
oder sechs Wochen vor Ablauf der Amts-
zeit des Einrichtungsbeirates kein Wahl-
ausschuss, hat die Einrichtungsleitung
den Wahlausschuss zu bestellen. Soweit
nicht genügend Wahlberechtigte nach
Satz 1 zur Verfügung stehen, hat die Ein-
richtungsleitung Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Einrichtung zu Mitglie-
dern des Wahlausschusses zu bestellen.

(2) Der Wahlausschuss fasst seine Be-
schlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.

(3) Der Wahlausschuss beschließt über
Ort und Zeit der Wahl. Der Beschluss
nach Satz 1 ist bekanntzugeben; zwi-
schen der Bekanntgabe und dem Beginn
der Wahl müssen mindestens vier Wo-
chen liegen. Der Wahlausschuss nimmt
die Wahlvorschläge entgegen, stellt eine
Wahlvorschlagsliste zusammen und
macht diese rechtzeitig bekannt.

§ 28

Anzahl der Stimmen, Wahlergebnis

(1) Jede wahlberechtigte Person hat so
viele Stimmen, wie Mitglieder des Ein-
richtungsbeirates zu wählen sind. Sie
kann je Kandidatin oder Kandidat nur ei-
ne Stimme abgeben. Der Wahlausschuss
hat die Stimmabgabe zu überwachen, die
Stimmen auszuzählen und das Wahler-
gebnis in einer Niederschrift festzustel-
len. Er hat das Ergebnis der Wahl durch
Aushang in der Einrichtung bekannt zu
machen und schriftlich den Bewohnerin-
nen und Bewohnern und den nicht in der
Einrichtung wohnenden Kandidatinnen
und Kandidaten mitzuteilen.

(2) Gewählt sind die Kandidatinnen
und Kandidaten, die die meisten Stimmen
erhalten. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das Los.

§ 29

Wahlanfechtung

(1) Die Wahl kann bei der zuständigen
Behörde angefochten werden, wenn ge-
gen wesentliche Wahlvorschriften versto-
ßen worden ist und eine Berichtigung
nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch
den Verstoß das Wahlergebnis offensicht-
lich nicht geändert oder beeinflusst wer-
den konnte. Eine Anfechtung muss durch
mindestens drei Wahlberechtigte binnen
zwei Wochen ab dem Tag der Bekanntga-
be des Wahlergebnisses erfolgen.
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(2) Über die Anfechtung entscheidet
die zuständige Behörde. Im Falle einer er-
folgreichen Anfechtung erklärt sie die
Wahl für ungültig.

§ 30

Amtszeit

Die regelmäßige Amtszeit eines Ein-
richtungsbeirates beträgt zwei Jahre, in
Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derung vier Jahre. Sie beginnt mit der Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses oder,
wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein Ein-
richtungsbeirat besteht, mit Ablauf von
dessen Amtszeit.

§ 31

Vorzeitige Neuwahl

Der Einrichtungsbeirat ist vorzeitig
neu zu wählen wenn,

1. die Zahl der Mitglieder, auch nach
Eintritt sämtlicher Ersatzmitglieder
nach § 32 Abs. 2, um mehr als die
Hälfte der nach § 24 vorgeschriebenen
Zahl gesunken ist,

2. er mit der Mehrheit seiner Mitglieder
seine Auflösung beschließt.

§ 32

Erlöschen der Mitgliedschaft,
Nachrücken von Ersatzmitgliedern

(1) Die Mitgliedschaft im Einrichtungs-
beirat erlischt

1. durch Niederlegung des Amtes,

2. durch Verlust der Wählbarkeit oder

3. wenn auf Antrag von mindestens zwei
Dritteln der Mitglieder des Einrich-
tungsbeirates oder auf Antrag von
mindestens einem Drittel der Wahlbe-
rechtigten durch die zuständige Behör-
de festgestellt wurde, dass das Mit-
glied seinen Pflichten nicht nach-
kommt.

(2) Scheidet ein Mitglied aus dem Ein-
richtungsbeirat aus, so rückt die nicht ge-
wählte Person mit der höchsten Stimmen-
zahl als Ersatzmitglied nach. Das Gleiche
gilt, wenn ein Mitglied des Einrichtungs-
beirates zeitweilig verhindert ist, für die
Zeit der Verhinderung.

§ 33

Geschäftsführung

(1) Der Wahlausschuss hat binnen zwei
Wochen nach Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses die Mitglieder des Einrich-
tungsbeirates zu einer konstituierenden
Sitzung einzuberufen. Sie wählen aus ih-
rer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden und deren oder dessen Stellver-
treterin oder Stellvertreter.

(2) Die oder der Vorsitzende hat die
weiteren Sitzungen einzuberufen und
hierzu einzuladen. Sie oder er setzt die
Tagesordnung fest und leitet die Sitzung.
Die Einladung der Mitglieder muss min-
destens sieben Tage vor dem Sitzungster-

min unter Mitteilung der Tagesordnung
erfolgen.

(3) Die oder der Vorsitzende hat eine
Sitzung einzuberufen und den Gegen-
stand, dessen Beratung beantragt ist, auf
die Tagesordnung zu setzen, wenn dies
von mindestens einem Viertel der Mit-
glieder des Einrichtungsbeirates oder der
Einrichtungsleitung beantragt wird.

(4) Die Sitzungen des Einrichtungsbei-
rates sind nicht öffentlich. Der Einrich-
tungsbeirat kann durch Beschluss den Be-
wohnerinnen und Bewohnern die Teil-
nahme als Zuhörer gestatten. Steht ein
Thema auf der Tagesordnung, zu dessen
Erörterung eine Teilnahme der Einrich-
tungsleitung zweckmäßig ist, ist diese
einzuladen. Die Einrichtungsleitung ist
verpflichtet, hierzu an der Sitzung teilzu-
nehmen.

(5) Über jede Sitzung des Einrich-
tungsbeirates ist eine Niederschrift aufzu-
nehmen, die mindestens die Namen der
Sitzungsteilnehmer, den Wortlaut der Be-
schlüsse und die Abstimmungsergebnisse
enthält. Die Niederschrift ist von der oder
dem Vorsitzenden und einem weiteren
Mitglied zu unterzeichnen.

(6) Der Einrichtungsbeirat ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte
seiner Mitglieder anwesend ist.

(7) Die Beschlüsse des Einrichtungs-
beirates werden mit der Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Mitglieder ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme der oder des Vorsitzenden.

§ 34

Kostentragung

Die Einrichtungsbetreiberin oder der
Einrichtungsbetreiber

1. trägt die notwendigen Kosten der
Wahl des Einrichtungsbeirates und

2. hat den nach § 5 Abs. 1 Satz 3 des
Hessischen Gesetzes über Betreuungs-
und Pflegeleistungen hinzugezogenen
Personen ihre notwendigen Auslagen
zu erstatten.

§ 35

Bewohnerversammlung und
Tätigkeitsbericht des
Einrichtungsbeirates

(1) Der Einrichtungsbeirat soll in je-
dem Amtsjahr mindestens eine Bewoh-
nerversammlung durchführen. Die Be-
wohnerversammlung nach Satz 1 kann
durch Bewohnerversammlungen für Teile
einer Einrichtung ersetzt werden. In einer
Bewohnerversammlung dürfen auch Ver-
trauenspersonen von Bewohnerinnen
oder Bewohnern anwesend sein.

(2) Der Einrichtungsbeirat kann der
Einrichtungsleitung die Anwesenheit in
der Bewohnerversammlung oder bei ein-
zelnen Tagesordnungspunkten gestatten.
Auf Verlangen des Einrichtungsbeirates
hat die Einrichtungsleitung an der Be-
wohnerversammlung teilzunehmen.
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(3) Der Einrichtungsbeirat hat einen
Tätigkeitsbericht zu erstellen und in der
Bewohnerversammlung mündlich zu er-
statten. Eine Kopie des Tätigkeitsberichts
soll jeder Bewohnerin und jedem Bewoh-
ner zugeleitet werden.

§ 36

Einrichtungsfürsprecherin,
Einrichtungsfürsprecher 

und Ersatzgremium

(1) Die zuständige Behörde hat in den
Fällen des § 23 Abs. 4 Satz 2 eine Einrich-
tungsfürsprecherin oder einen Einrich-
tungsfürsprecher mit deren oder dessen
Zustimmung für die Dauer von zwei Jah-
ren zu bestellen. Die Bestellung erfolgt
schriftlich.

(2) In Einrichtungen, die in der Regel
mehr als

1. 70 Bewohnerinnen und Bewohner auf-
nehmen, können zwei,

2. 150 Bewohnerinnen und Bewohner
aufnehmen, 

können drei Einrichtungsfürsprecherin-
nen und Einrichtungsfürsprecher bestellt
werden. § 33 Abs. 2 bis 7 gilt entspre-
chend.

(3) Die Einrichtungsfürsprecherin oder
der Einrichtungsfürsprecher einer Ein-
richtung hat die gleichen Rechte und
Pflichten wie der Einrichtungsbeirat.

(4) Zur Einrichtungsfürsprecherin oder
zum Einrichtungsfürsprecher kann nur
bestellt werden, wer nach seiner Persön-
lichkeit, seinen Fähigkeiten und den
sonstigen Umständen des Einzelfalls zur
Ausübung dieses Amtes geeignet ist. Für
die Bestellbarkeit von externen Personen
gilt § 26 Abs. 2 und 3 entsprechend.

(5) Die Einrichtungsleitung ist über die
Bestellung zu informieren. Die Einrich-
tungsleitung hat die Bewohnerinnen und
Bewohner in geeigneter Weise über die
Bestellung zu unterrichten.

(6) Die zuständige Behörde hat die Be-
stellung aufzuheben, wenn

1. die Einrichtungsfürsprecherin oder der
Einrichtungsfürsprecher

a) nicht mehr geeignet ist,

b) nicht nur vereinzelt oder geringfü-
gig Amtspflichten verletzt hat oder

c) ihr oder sein Amt niedergelegt hat,

2. nachträglich ein Umstand eingetreten
ist, der eine Bestellbarkeit entspre-
chend § 26 Abs. 2 und 3 ausschließt,
oder

3. ein Einrichtungsbeirat gebildet wor-
den ist.

(7) An Stelle einer Einrichtungsfür-
sprecherin oder eines Einrichtungsfür-
sprechers kann auch ein Ersatzgremium
bestellt werden. In diesem Fall gelten die
Regelungen der Abs. 1 bis 6 entspre-
chend.

§ 37

Vertrauensfrau

(1) Eine Vertrauensfrau nach § 5 Abs. 5
des Hessischen Gesetzes über Betreu-
ungs- und Pflegeleistungen ist Ansprech-
partnerin für die Bewohnerinnen von Ein-
richtungen der Behindertenhilfe und be-
rät und unterstützt diese in Bezug auf
Fragen und Probleme im Zusammenhang
mit dem Leben in der Einrichtung.

(2) Die Wahl der Vertrauensfrau soll
nach Möglichkeit zusammen mit derjeni-
gen des Einrichtungsbeirates erfolgen.

(3) § 23 Abs. 1 bis 3, die §§ 25 bis 30
sowie § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sind ent-
sprechend anzuwenden. 

VIERTER TEIL

LEISTUNGEN AN DIE
EINRICHTUNGSBETREIBERINNEN 
UND EINRICHTUNGSBETREIBER

§ 38

Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Teils gelten
für das Versprechen oder Gewähren von
Leistungen nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 des Hes-
sischen Gesetzes über Betreuungs- und
Pflegeleistungen.

(2) § 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 und § 43
gelten nicht für Leistungen, die zum Be-
trieb der Einrichtung gewährt werden.

§ 39

Vorvertragliche Unterrichtung

Die Einrichtungsbetreiberin oder der
Einrichtungsbetreiber hat die Leistende
oder den Leistenden rechtzeitig vor Ab-
schluss eines Vertrages auf die sich hie-
raus ergebenden Rechte und Pflichten,
insbesondere die Sicherung des Rückzah-
lungsanspruchs, schriftlich hinzuweisen.

§ 40

Anzeigepflicht

Die Einrichtungsbetreiberinnen und
Einrichtungsbetreiber sind verpflichtet,
den Abschluss eines Vertrages über die
Gewährung von Leistungen nach § 6 
Abs. 3 Nr. 2 des Hessischen Gesetzes
über Betreuungs- und Pflegeleistungen
unverzüglich der zuständigen Behörde
anzuzeigen.

§ 41

Beschränkungen der Entgegennahme

(1) Leistungen dürfen nur entgegenge-
nommen werden, wenn

1. diese höchstens 30 Prozent und

2. die nach § 15 der Zweiten Berech-
nungsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 12. Oktober
1990 (BGBl. I S. 2178), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. November 2007
(BGBl. I S. 2614), zu ermittelnden Ei-
genleistungen der Einrichtungsträge-
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rin oder des Einrichtungsträgers min-
destens 20 Prozent

der in dem aufzustellenden Finanzie-
rungsplan ausgewiesenen Gesamtkosten
der Maßnahme betragen.

(2) Gesamtkosten der Maßnahme nach
Abs. 1 sind im Fall

1. eines Baus oder einer Instandsetzung
einer Einrichtung die Baukosten und
gegebenenfalls die Kosten des Bau-
grundstücks nach Maßgabe der §§ 5
bis 10 der Zweiten Berechnungsver-
ordnung oder

2. eines Erwerbs oder einer Ausstattung
einer Einrichtung der zu zahlende
Kaufpreis und gegebenenfalls die Er-
werbskosten.

(3) Die zuständige Behörde kann Aus-
nahmen von Abs. 1 Nr. 2 zulassen, wenn
die Einrichtungsbetreiberin oder der Ein-
richtungsbetreiber unmittelbar und aus-
schließlich steuerbegünstigte Zwecke im
Sinne des Zweiten Teils Dritter Abschnitt
der Abgabenordnung verfolgt.

§ 42

Beschränkungen der Verwendung

(1) Die Einrichtungsbetreiberin oder
der Einrichtungsbetreiber darf die Leis-
tungen nur zur Vorbereitung und Durch-
führung der vereinbarten Maßnahmen
verwenden. Diese Maßnahmen müssen
sich auf die Einrichtung beziehen, in der
die oder der Leistende oder die- oder der-
jenige, zu deren oder dessen Gunsten die
Leistung erbracht wird, einen Einrich-
tungsplatz hat oder erhalten soll.

(2) Die Einrichtungsbetreiberin oder
der Einrichtungsbetreiber darf diese Leis-
tungen erst verwenden, wenn die Finan-
zierung der Maßnahme, für die sie ge-
währt werden, gesichert und in einem Fi-
nanzierungsplan ausgewiesen ist.

§ 43

Getrennte Verwaltung

(1) Die Einrichtungsbetreiberin oder
der Einrichtungsbetreiber hat die Leistun-
gen bis zur Verwendung getrennt von ih-
rem oder seinem Vermögen bei einem
Kreditinstitut auf einem Sonderkonto für
Rechnung und auf Namen der oder des
Leistenden zu verwalten.

(2) Die Einrichtungsbetreiberin oder
der Einrichtungsbetreiber hat das Kredit-
institut vertraglich zu verpflichten,

1. der oder dem Leistenden jederzeit
Auskunft über den Kontostand zu ge-
ben und

2. die oder den Leistenden unverzüglich
über die Entziehung oder Beschrän-
kung der Verfügungsbefugnis im We-
ge der Zwangsvollstreckung oder im
Zusammenhang mit einem Insolvenz-
verfahren und deren Rechtsgrund zu
unterrichten.

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn für
den Rückzahlungsanspruch Sicherheit

durch Bürgschaft nach § 45 Abs. 3 Nr. 2
geleistet wird.

§ 44

Verzinsung

Im Darlehensvertrag ist eine Verzin-
sung des Rückzahlungsanspruchs mit
dem für Spareinlagen mit dreimonatiger
Kündigungsfrist marktüblichen Zinssatz
zu vereinbaren. § 47 Abs. 1 gilt entspre-
chend.

§ 45

Sicherheitsleistung

(1) Die Einrichtungsbetreiberin oder
der Einrichtungsbetreiber hat für den
Rückzahlungsanspruch Sicherheit zu leis-
ten.

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn die Leistun-
gen das Zweifache des vereinbarten mo-
natlichen Entgelts im Sinne des § 6 Abs. 3
Nr. 2 des Wohn- und Betreuungsvertrags-
gesetzes nicht übersteigen.

(3) Die Sicherheit kann geleistet wer-
den durch

1. die Bestellung eines Grundpfandrechts
in Höhe der Leistung, wobei

a) dieses zusammen mit den im
Grundbuch eingetragenen Grund-
pfandrechten 60 Prozent des Ver-
kehrswerts in der Regel nicht über-
schreiten darf und

b) das sichernde Grundstück nach
Maßgabe des § 46 versichert sein
muss, oder 

2. Bürgschaft in Höhe der Leistung

a) eines Kreditinstituts oder

b) eines Versicherungsunternehmens,
das eine Erlaubnis zum Betrieb ei-
ner Bürgschaftsversicherung be-
sitzt.

§ 46

Versicherungspflicht

Einrichtungsgebäude, für die Leistun-
gen nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 des Hessischen
Gesetzes über Betreuungs- und Pflege-
leistungen gewährt werden, sind bei ei-
nem im Bundesgebiet zum Geschäftsbe-
trieb befugten Versicherungsunterneh-
men in Form einer gleitenden Neuwert-
versicherung gegen Feuer-, Sturm- und
Leitungswasserschäden zu versichern.
Gleiches gilt für bewegliche Einrich-
tungsausstattungen, für die Leistungen
nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 des Hessischen Ge-
setzes über Betreuungs- und Pflegeleis-
tungen gewährt werden, mit der Maßga-
be, dass gegen Einbruchsdiebstahl, Feu-
er- und Leitungswasserschäden zu versi-
chern ist.

§ 47

Rückzahlung, Verrechnung

(1) Im Darlehensvertrag kann verein-
bart werden, dass der Rückzahlungsan-
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spruch mit dem Entgeltanspruch verrech-
net wird.

(2) Soweit zum Zeitpunkt der Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses nach § 1
Abs. 1 Satz 1 des Wohn- und Betreuungs-
vertragsgesetzes der Anspruch auf Rück-
zahlung der gewährten Leistung noch be-
steht, muss die Rückzahlung innerhalb
von sechs Monaten erfolgen. Wenn ein
Wohn- und Betreuungsverhältnis nach § 1
Abs. 1 Satz 1 des Wohn- und Betreuungs-
vertragsgesetzes nicht zustande kommt,
ist innerhalb von drei Monaten ab dem
Zeitpunkt, zu dem dies feststeht, die ge-
währte Leistung zurückzuzahlen.

§ 48

Rechnungslegung

Die Einrichtungsbetreiberin oder der
Einrichtungsbetreiber hat über die Höhe 

1. der Rückzahlung oder des verrechne-
ten Entgelts,

2. des verbleibenden Rückzahlungsan-
spruchs und

3. der entrichteten Zinsen

jährlich, bei Beendigung des Wohn- und
Betreuungsvertrages und bei vollständi-
ger Erfüllung des Vertrages über die Ge-
währung von Leistungen gegenüber der
oder dem Leistenden oder deren oder
dessen Rechtsnachfolgerin oder Rechts-
nachfolger Rechnung zu legen.

§ 49

Aufzeichnungen und Belege

Die Einrichtungsbetreiberin oder der
Einrichtungsbetreiber hat für jede Leis-
tung nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 des Hessischen
Gesetzes über Betreuungs- und Pflege-
leistungen lückenlos sowie zeitlich und
sachlich geordnet Aufzeichnungen zu er-
stellen und Belege aufzubewahren über

1. den Verwendungszweck und die Höhe
der Leistung,

2. die Erfüllung der vorvertraglichen Un-
terrichtungspflicht nach § 39,

3. die Erfüllung der Anzeigepflicht nach
§ 40,

4. die Verwendung der Leistung,

5. die Höhe der Eigenleistungen nach 
§ 41 Abs. 1 Nr. 2 und der Gesamtkos-
ten der Maßnahme nach § 41 Abs. 2,

6. die getrennte Verwaltung nach § 43,

7. entrichtete Zinsen nach § 44,

8. die Sicherheitsleistungen nach § 45,

9. die Versicherungen nach § 46,

10.die Rückzahlung und Verrechnung
nach § 47 und

11.die Rechnungslegung nach § 48.

§ 50

Prüfung

(1) Die Einrichtungsbetreiberin oder
der Einrichtungsbetreiber ist verpflichtet,

durch eine Prüferin oder einen Prüfer
nach § 51 für jedes Kalenderjahr spätes-
tens bis zum 30. September des Folgejah-
res prüfen zu lassen, ob sie oder er den
ihr oder ihm nach den §§ 39 bis 43, §§ 45
und 46 sowie §§ 48 und 49 obliegenden
Pflichten nachgekommen ist.

(2) Bei Vorliegen besonderer Umstän-
de kann die zuständige Behörde anord-
nen, dass die Einrichtungsbetreiberin
oder der Einrichtungsbetreiber eine au-
ßerordentliche Prüfung vornehmen lassen
muss.

(3) Die Einrichtungsbetreiberin oder
der Einrichtungsbetreiber ist verpflichtet,
der Prüferin oder dem Prüfer Einsicht in
die Aufzeichnungen und Belege nach 
§ 49 zu gewähren und die für die Durch-
führung der Prüfung erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.

§ 51

Prüferinnen und Prüfer

Mit einer Prüfung nach § 50 können
beauftragt werden:

1. Wirtschaftsprüferinnen und Wirt-
schaftsprüfer, vereidigte Buchprüferin-
nen und Buchprüfer, Wirtschaftsprü-
fungs- und Buchprüfungsgesellschaf-
ten,

2. Vertreterinnen und Vertreter von Prü-
fungsverbänden, zu deren gesetzli-
chem oder satzungsmäßigem Zweck
die regelmäßige und außerordentliche
Prüfung ihrer Mitglieder gehört, und

3. sonstige Personen, die öffentlich be-
stellt oder zugelassen worden sind und
aufgrund ihrer Vorbildung und Erfah-
rung in der Lage sind, eine ordnungs-
gemäße Prüfung durchzuführen.

§ 52

Prüfbericht

(1) Die Prüferin oder der Prüfer hat un-
verzüglich nach der Prüfung deren Er-
gebnis in einem Prüfbericht darzustellen.
Es ist darin insbesondere festzustellen, ob
und gegebenenfalls in welcher Form ge-
gen Pflichten verstoßen wurde. Ergeben
sich bei der Prüfung Meinungsverschie-
denheiten über das Vorliegen von Verstö-
ßen zwischen der Prüferin oder dem Prü-
fer und der Einrichtungsbetreiberin oder
dem Einrichtungsbetreiber, ist dies im
Prüfbericht unter Angabe der Gründe zu
vermerken.

(2) Die Einrichtungsbetreiberin oder
der Einrichtungsbetreiber hat die Leisten-
den über die Durchführung der Prüfung
zu unterrichten und ihnen Einsicht in den
Prüfbericht zu gewähren, soweit sie hier-
von betroffen sind.

(3) Die Prüferin oder der Prüfer hat
den Prüfbericht unverzüglich nach seiner
Erstellung der zuständigen Behörde zuzu-
leiten.
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FÜNFTER TEIL

ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

§ 53

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 20
Abs. 1 Nr. 2 des Hessischen Gesetzes
über Betreuungs- und Pflegeleistungen
handelt, wer als Betreiberin oder Betrei-
ber einer Einrichtung nach § 2 Abs. 1 des
Hessischen Gesetzes über Betreuungs-
und Pflegeleistungen vorsätzlich oder
fahrlässig

1. unzuverlässige Personen entgegen

a) § 1 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 als Leitungskräf-
te nach den §§ 2 und 3, 

b) § 5 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit
Abs. 1 Satz 2 und § 1 Abs. 2 Satz 1
und 2 Nr. 1 als Beschäftigte oder

c) § 6 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 1 
Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 1 als sonsti-
ge Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter

beschäftigt,

2. nicht dafür Sorge trägt, dass

a) die Türen nach § 12 Abs. 4 Satz 1
im Notfall von außen zu öffnen
sind,

b) die Mindestgrößen eines Wohn-
Schlaf-Raumes nach § 13 Abs. 1
Satz 1 und 3 und Abs. 2 eingehal-
ten werden, 

c) die Ausstattung mit einer Rufanla-
ge nach § 17 Abs. 1 in den dort ge-
nannten Räumen vorhanden ist
oder 

d) die von den Bewohnerinnen und
Bewohnern genutzten elektrischen
Geräte und Kochherde nach § 18
Abs. 2 über eine Abschaltautomatik
oder Hitzewache verfügen,

3. Leistungen entgegen

a) § 42 Abs. 1 nicht für die vereinbarte
Maßnahme oder 

b) § 42 Abs. 2 bevor sie gesichert und
im Finanzierungsplan ausgewiesen
sind 

verwendet,

4. entgegen § 43 Abs. 1 die Verwaltung
nicht auf einem Sonderkonto vor-
nimmt,

5. entgegen § 45 Abs. 1 oder 3 Sicherheit
nicht oder nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise leistet oder

6. entgegen

a) § 50 Abs. 1 nicht, nicht rechtzeitig
oder nicht vollständig die Prüfung
vornehmen lässt oder

b) § 50 Abs. 3 keine Einsicht gewährt
oder Auskünfte erteilt.

SECHSTER TEIL

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 54

Übergangsvorschriften,
Befreiungsvorschriften

(1) Für Gebäude oder Gebäudeteile
von Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 des Hessischen Gesetzes über Be-
treuungs- und Pflegeleistungen, die vor
dem 1. Januar 2018 in Betrieb waren oder
für die vor dem 1. Januar 2019 eine Bau-
genehmigung beantragt wurde, gelten
abweichend von den Bestimmungen des
Zweiten Teils die §§ 2 bis 29 der Heim-
mindestbauverordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 3. Mai 1983
(BGBl. I S. 550), geändert durch Verord-
nung vom 25. November 2003 (BGBl. I 
S. 2346), fort.

(2) Ist der Betreiberin oder dem Betrei-
ber einer Einrichtung nach § 2 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Gesetzes über
Betreuungs- und Pflegeleistungen die Er-
füllung der Bestimmungen des Zweiten
Teils oder der §§ 2 bis 29 der Heimmin-
destbauverordnung technisch nicht mög-
lich oder aus wirtschaftlichen Gründen
nicht zumutbar, kann die zuständige Be-
hörde auf Antrag ganz oder teilweise Be-
freiung erteilen, wenn die Befreiung mit
den Interessen und Bedürfnissen der Be-
wohnerinnen und Bewohner vereinbar ist.

§ 55

Überleitungsvorschriften

Vor dem 1. Januar 2018

1. anerkanntes Leitungspersonal gilt als
Leitungspersonal,

2. gewählte Einrichtungsbeiräte gelten
als gewählt,

3. bestellte Einrichtungsfürsprecherinnen
und Einrichtungsfürsprecher gelten als
bestellt

nach dieser Verordnung.

§ 56

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar
2018 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2022 außer Kraft.

Wiesbaden, den 29. November 2017

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

G r ü t t n e r
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Funktionsbereich Funktionsbereich 
Berufsbezeichnung Pflege soziale Betreuung

qualifizierte qualifizierte
Fachkraft Hilfskraft Fachkraft Hilfskraft

Absolventin/Absolvent eines Pflege- x x
studiengangs mit Pflegefachkraft-
Urkunde

Altenpflegehelferin/ x x
Altenpflegehelfer1

Altenpflegerin/ x x
Altenpfleger1

Altentherapeutin/ x
Altentherapeut

Arbeitserzieherin/ x
Arbeitserzieher2

Arzt/Ärztin x

Bachelor of Arts oder Master of x 
Arts der Fachrichtungen:3

1. Erziehungswissenschaft unter
anderem Schulpädagogik, Er-
wachsenenbildung, Sozialpä-
dagogik, Sonderpädagogik

2. Psychologie 
3. Religionswissenschaft
4. Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, 

Sozialarbeitswissenschaft
5. Sozialmedizin, Pflegewissenschaft, 

Diakonik
6. Soziologie

Ergotherapeutin/Ergotherapeut, x
Beschäftigungstherapeutin/Be-
schäftigungstherapeut, Arbeits-
therapeutin/Arbeitstherapeut

Erzieherin/Erzieher2 x

Gesundheits- und Krankenpflege- x
helferin/Gesundheits- und Kranken-
pflegehelfer1,4

Fachkraft für soziale Arbeit2 x

Fachwirtin/Fachwirt für soziale x
Dienste2

Gerontologin/Gerontologe3 x

Geragogin/Geragoge3 x

Gesundheits- und Krankenpflegerin/ x x
Gesundheits- und Krankenpfleger,
Krankenschwester/Krankenpfleger1

Gesundheits- und Kinderkranken- x x
pflegerin/Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger, Kinderkranken-
schwester/Kinderkrankenpfleger1

Gemeindepädagogin/Gemeinde- x
pädagoge

Heilerziehungshelferin/Heilerzie- x
hungshelfer

Anlage 1 (zu § 5 Abs. 4)

Fachkräfte und qualifizierte Hilfskräfte
in Einrichtungen der Altenhilfe nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen

1 Voraussetzung ist die Erlaubnisurkunde. 
2 Voraussetzung ist die staatliche Anerkennung.
3 Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium. Hierzu zählen auch die nach früherem Recht erworbenen
Abschlüsse Magister, Staatsexamen und Diplom.

4 Hierunter fallen auch die Facharbeiterin oder der Facharbeiter für Krankenpflege.
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Heilerziehungspflegerin/
Heilerziehungspfleger2 x

Heilpädagogin/Heilpädagoge2 oder 3 x

Jugend- und Heimerzieherin/ x
Jugend- und Heimerzieher2

Lehrerin/Lehrer – allgemein- x
bildende Schulen3

Logopädin/Logopäde2 x

Medizinische Fachangestellte/ x
Medizinischer Fachangestellter
(Arzthelferin/Arzthelfer)2

Physiotherapeutin/Physiotherapeut2, x
Krankengymnastin/Krankengymnast

Psychologin/Psychologe3 x

Religionspädagogin/ x
Religionspädagoge

Sozialassistentin/Sozialassistent x

Sozialbetreuerin/Sozialbetreuer x

Sozialpflegerin/Sozialpfleger x

Legende:

x = als Fachkraft oder qualifizierte Hilfskraft fachlich geeignet

Anlage 2 (zu § 5 Abs. 4) 

Fachkräfte und qualifizierte Hilfskräfte
in Einrichtungen der Behindertenhilfe nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3

des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen

Funktionsbereich heil-
Berufsbezeichnung Funktionsbereich Pflege pädagogische Betreuung

qualifizierte qualifizierte
Fachkraft Hilfskraft Fachkraft Hilfskraft

Absolventin/Absolvent eines Pflege- x x
studiengangs mit Pflegefachkraft-
Urkunde

Altenpflegehelferin/ x x
Altenpflegehelfer1

Altenpflegerin/Altenpfleger1 x x

Arbeitserzieherin/Arbeitserzieher2 x

Arbeitspädagogin/Arbeitspädagoge x

Bachelor of Arts3 oder Master of Arts x
der Fachrichtungen 
1. Erziehungswissenschaft

unter anderem Schulpädagogik, 
Erwachsenenbildung, Sozial-
pädagogik, Sonderpädagogik

2. Psychologie 
3. Religionswissenschaft
4. Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, 

Sozialarbeitswissenschaft
5. Sozialmedizin, Pflegewissenschaft,

Diakonik
6. Soziologie

1 Voraussetzung ist die Erlaubnisurkunde.
2 Voraussetzung ist die staatliche Anerkennung.
3 Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium. Hierzu zählen auch die nach früherem Recht erworbenen
Abschlüsse Magister, Staatsexamen und Diplom.

4 Hierunter fallen auch die Facharbeiterin oder der Facharbeiter für Krankenpflege.
5 Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium.
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Ergotherapeutin/Ergotherapeut, x
Beschäftigungstherapeutin/
Beschäftigungstherapeut, 
Arbeitstherapeutin/Arbeitstherapeut

Erzieherin/Erzieher2 x

Gesundheits- und Krankenpflege- x x
helferin/Gesundheits- und Kranken-
pflegehelfer1,4

Fachkraft für soziale Arbeit2 x

Fachwirtin/Fachwirt für soziale x
Dienste2

Gesundheits- und Krankenpflegerin/
Gesundheits- und Krankenpfleger1 x

Gesundheits- und Kinderkranken- x x
pflegerin/Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger, Kinderkranken-
schwester/Kinderkrankenpfleger1

Gemeindepädagogin/Gemeinde- x
pädagoge

Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und x
Berufsförderung in Werkstätten für
behinderte Menschen

Haus- und Familienpflegerin/Haus- x
und Familienpfleger

Heilerziehungshelferin/ x
Heilerziehungshelfer

Heilerziehungspflegerin/
Heilerziehungspfleger2 x

Heilpädagogin/Heilpädagoge2 oder 5 x

Jugend- und Heimerzieherin/ x
Jugend- und Heimerzieher2

Lehrerin/Lehrer für x
Sonderpädagogik5

Lehrerin/Lehrer – 
allgemeinbildende Schulen5 x

Logopädin/Logopäde2 x

Sozialassistentin/Sozialassistent x

Sozialbetreuerin/Sozialbetreuer x

Sozialpflegerin/Sozialpfleger x

Legende:

x = als Fachkraft oder qualifizierte Hilfskraft fachlich geeignet
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Anlage 3 (zu § 8) 

Funktions- und Tätigkeitsfelder für Fort- und Weiterbildungen

1. Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung sowie weitere Leitungsaufgaben,

2. Rehabilitation und Eingliederung sowie Förderung und Betreuung von Menschen mit Be-
hinderung,

3. Förderung selbständiger und selbstverantworteter Lebensgestaltung,

4. aktivierende Betreuung und Pflege,

5. Pflegekonzepte, Pflegeplanung und Pflegedokumentation,

6. gerontopsychiatrische Pflege,

7. Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen sowie mit Einrichtungen und Diensten des
Sozial- und Gesundheitswesens,

8. Praxisanleitung,

9. Sterbebegleitung,

10. rechtliche Grundlagen der fachlichen Arbeit,

11. konzeptionelle Weiterentwicklung der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderung,

12. Gewaltprävention,

13. Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen,

14. Umgang mit Patientenverfügungen, Vollmachten,

15. Umgang mit Sexualität im Alter oder bei Behinderung,

16. Hygiene und Infektionsschutz, 

17. Umgang mit Medikamenten.


